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(54) Bezeichnung: Fahrzeug mit Vorderradantrieb

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Fahrzeug
(10) mit einem Fahrzeugrahmen (11), ein eine erste Ebene
(Ev) aufspannendes Vorderrahmenelement (12) und ein ei-
ne zweite Ebene (EH) aufspannendes Hinterrahmenelement
(13) aufweisend, wobei das Vorderrahmenelement (12) und
das Hinterrahmenelement (13) auf einer gemeinsamen ge-
dachten in Längsrichtung des Fahrzeugs (10) verlaufenden
Achse (AF) angeordnet sind, mindestens ein Vorderrad (14),
das zur Lenkung um eine im Wesentlichen vertikale Len-
kachse schwenkbar am Vorderrahmenelement (12) gelagert
befestigt ist, sowie eine Lenkereinheit (15), die mit dem Vor-
derrad (14) in Wirkverbindung steht, mindestens zwei Hinter-
räder (16), wobei die Hinterräder (16) auf mindestens einer
Hinterradachse (17) am Hinterrahmenelement (13) gelagert
angeordnet sind, einen Antriebsmechanismus (18), welcher
mit dem Vorderrad (14) zum Antrieb des Fahrzeugs (10) in
Wirkverbindung steht, die sich dadurch auszeichnet, dass
das Vorderrahmenelement (12) und das Hinterrahmenele-
ment (13) derart über ein Gelenk (19) miteinander verbun-
den sind, dass das Vorderrahmenelement (12) und/oder das
Hinterrahmenelement (13) schwenkbar um die Achse (AF)
zueinander ausgebildet sind, derart, dass bei Einwirken ei-
nes Drehmoments auf das Vorderrahmenelement (12) und/
oder das Hinterrahmenelement (13) die Ebenen relativ zu-
einander verschwenken.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fahrzeug mit ei-
nem Fahrzeugrahmen, ein eine erste Ebene aufspan-
nendes Vorderrahmenelement und ein eine zweite
Ebene aufspannendes Hinterrahmenelement aufwei-
send, wobei das Vorderrahmenelement und das Hin-
terrahmenelement auf einer gemeinsamen gedach-
ten in Längsrichtung des Fahrzeugs verlaufenden
Achse angeordnet sind, mindestens ein Vorderrad,
das zur Lenkung um eine im Wesentlichen vertika-
le Lenkachse schwenkbar am Vorderrahmenelement
gelagert befestigt ist, sowie eine Lenkereinheit, die
mit dem Vorderrad in Wirkverbindung steht, mindes-
tens zwei Hinterräder, wobei die Hinterräder auf min-
destens einer Hinterradachse am Hinterrahmenele-
ment gelagert angeordnet sind, einen Antriebsme-
chanismus, welcher mit dem Vorderrad zum Antrieb
des Fahrzeugs in Wirkverbindung steht.

[0002] Solche Fahrzeuge kommen als Freizeit- und/
oder Transportgerät, insbesondere im Zusammen-
hang mit dem Transport von Waren/Lasten, was
grundsätzlich jegliche auf Fahrzeugen transportfä-
hige Gegenstände beinhalten kann, und/oder zur
Fortbewegung von Personen zum Einsatz, um mög-
lichst kostengünstig sowie umweltschonend kurze
und mittlere Strecken zurückzulegen. Dazu weisen
derartige Fahrzeuge in der Regel einen separaten
Bereich auf; vorzugsweise eine Transportfläche. Per-
sonen, die derartige Fahrzeuge verwenden, erzeu-
gen die Antriebskraft zur Fortbewegung des Fahr-
zeugs üblicherweise durch Muskelkraft, die über min-
destens ein Pedal erzeugt wird. Die Antriebskraft
kann aber auch mittels Motoren, die ergänzend oder
exklusiv die Antriebskraft erzeugen, zur Fortbewe-
gung des Fahrzeugs bereitgestellt werden. Um Wa-
ren/Lasten und/oder Personen sicher zu transportie-
ren, ist ein zuverlässiger Stand des Fahrzeugs erfor-
derlich. Daher sind derartige Fahrzeuge üblicherwei-
se als Dreirad ausgebildet, da diese ohne externe
Hilfsmittel stehen und betrieben werden können.

[0003] Dreiräder, im Allgemeinen Sprachgebrauch
auch nur als Fahrräder bezeichnet, die ein über Pe-
dale angetriebenes Hinterrad oder zwei angetriebene
Hinterräder in Verbindung mit einem lenkbaren Vor-
derrad oder einem lenkbaren Doppelvorderrad auf-
weisen, sind hinlänglich bekannt. Auch ist es nicht
neu, Fahrräder zur Beförderung von Personen oder
Lasten zu verwenden, wobei eine lenkbare Vorder-
radanordnung vorhanden ist, die mit zwei auf einer
Achse oder auf separaten Aufhängungen angeord-
neten Hinterräder eine Einheit bildet. Ferner werden
zweirädrige Fahrräder mit einem herkömmlichen Auf-
bau eines lenkbaren Vorderrads in Verbindung mit ei-
nem angetriebenen Hinterrad, zur Fortbewegung so-
wie zum Transport von Waren/Lasten oder Personen
seit geraumer Zeit eingesetzt.

[0004] Der größte Unterschied von dreirädrigen
Fahrzeugen im Vergleich zu herkömmlichen zweiräd-
rigen Fahrzeugen besteht darin, dass diese einen
breiteren Aufbau im Bereich des zweispurigen Teils
des Fahrzeugs aufweisen. Dies bringt einige Beson-
derheiten im Fahrverhalten mit sich. Insbesondere
unterscheidet sich das Kurvenfahrverhalten dreiräd-
riger Fahrzeuge deutlich von Zweirädern. Dreiräder
- ohne spezielle Modifikationen - weisen die Anfällig-
keit auf, bei Kurvenfahrten ein unkontrolliertes Fahr-
verhalten einzuleiten, was unter anderem zu einer
erhöhten Kippgefahr des Fahrzeugs führt. Derartige
Fahrzeuge besitzen in der Regel nicht die Möglich-
keit, bei dem Durchfahren von Kurven eine Neigung,
oder anders ausgedrückt, ein aktives Schwenken
des kompletten Gefährts oder eines Teils davon vor-
zunehmen, wodurch Fahrer versuchen diesem Um-
stand mit geringeren Kurvengeschwindigkeiten ent-
gegenzuwirken. Somit erlauben dreirädrige Fahrzeu-
ge lediglich geringere Geschwindigkeiten im alltäg-
lichen Gebrauch oder sie sind anfällig für ein Um-
kippen bei hohen Kurvengeschwindigkeiten, was sie
zu deutlich unsicheren Fortbewegungsmitteln in die-
ser Hinsicht auszeichnet. Aus dem Stand der Tech-
nik sind Möglichkeiten bekannt, um die Probleme, die
das Kurvenfahren von Dreirädern mit sich bringt, zu
minimieren.

[0005] Der Stand der Technik kennt in diesem Zu-
sammenhang Lösungen, die eine hohe konstrukti-
ve und technische Beschaffenheit bzw. komplexe
Anordnung von Bauteilen erfordern. Dabei sind bei-
spielsweise die Hinterräder oder auch die Vorder-
räder einzeln gelagert sowie in mehreren Dimen-
sionen frei beweglich, um eine Neigung der Räder
zu ermöglichen und eine verbesserte Kurvengängig-
keit anzustreben. Bei einer weiteren Lösung wird ein
schräg positioniertes scharnierähnliches Bauteil, das
den vorderen Bereich mit dem hinteren Bereich des
Fahrzeugs verbindet, eingesetzt. Auf diese Weise
soll eine Neigung also Lenkung des gesamten vor-
deren Bereichs mit dem daran angeordneten Vor-
derrad ermöglicht werden, indem dieser schräg ab-
knickt, was zu einer Neigung des Bereichs führt und
zeitgleich zu einer Lenkung des Vorderrads. Auf die-
se Weise soll eine verbesserte Kurvengängigkeit er-
zielt werden. Weiterhin gibt es Lösungen, bei denen
das gesamte Fahrzeug während eines Lenkvorgangs
beispielsweise beim Durchfahren einer Kurve in ei-
ne Neiglage gebracht werden kann, um höhere Kur-
vengeschwindigkeiten zu ermöglichen, wobei vor al-
lem elektronische Komponenten zur Steuerung nötig
sind.

[0006] Obwohl Gefährte in Form von Fahrrädern,
Dreirädern oder Lastenrädern als Fortbewegungsmit-
tel zum Transport von Waren/Lasten oder Personen
vielerorts eingesetzt werden, sind existierende Lö-
sungen relativ sperrig und weisen häufig einen kom-
plizierten Aufbau auf, der dadurch fehleranfällig und
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wartungsintensiv ist. Darüber hinaus sind derartige
Gefährte aufgrund des technisch komplexen Aufbaus
und einer Vielzahl an Einzelteilen und Komponenten
in der Anschaffung sowie der Unterhaltung beson-
ders kostenintensiv.

[0007] Ein weiterer Nachteil charakterisiert sich da-
durch, dass mit den bestehenden Lösungen eine zu-
verlässige Nutzung, nämlich einerseits ein wartungs-
armes Fortbewegungsmittel sowie ein zuverlässiger
Transport von Waren/Lasten oder Personen, nicht si-
chergestellt ist. Für den Transport von Waren/Lasten
oder Personen ist es erforderlich, dass diese in ei-
ner möglichst konstanten, ortsstabilen Position vor-
genommen werden, um einen sicheren Transport zu
gewährleisten. Bei den bekannten neigbaren Lösun-
gen neigt sich in der Regel das gesamte Fahrzeug
oder nur der hintere Bereich mit der Transportfläche,
auf der in der Regel die Waren/Lasten oder Perso-
nen angeordnet sind, wodurch diese leicht beschä-
digt bzw. verletzt oder verloren gehen können. Dies
erfordert regelmäßig eine sichere Befestigung der zu
transportierenden Waren/Lasten oder Personen; be-
sonders anfällige Güter sind zudem für einen neig-
baren Transport ungeeignet. Beispielsweise ist ein
Transport von losen Waren mit einem Fahrzeug, das
eine neigbare Transportfläche aufweist, nicht prakti-
kabel. Es gibt Lösungsvorschläge, was ein Neigen
der Transportfläche bei neigbaren Fahrzeugen mini-
mieren soll, indem die Transportfläche beispielswei-
se federnd gelagert ist, um diese möglichst ortstabil
zu halten, was jedoch nur unzuverlässig erfolgt und
ebenfalls einen hohen konstruktiven und somit kos-
tenintensiven Aufbau erfordert. Derartige Fortbewe-
gungsmittel führen somit bei der Anschaffung für den
Endkunden zu hohen Kosten und führen durch die
komplizierte konstruktive Beschaffenheit der Trans-
portfläche zu einem gesteigerten Risiko für das Auf-
treten von Defekten und zu einer erhöhten Wartungs-
anfälligkeit.

[0008] Die bekannten Lösungen lassen sich zudem
nicht für bestehende Fahrzeuge einsetzen. Die Fahr-
zeuge besitzen eine sehr spezielle Konstruktion so-
wie eine Anordnung der verschiedenen Komponen-
ten, die auf die einzelnen Fortbewegungsmittel in-
dividuell zugeschnitten sind, indem die Anordnung
der Lenkeinheit beispielsweise in das Gesamtkon-
zept integriert und aufeinander abgestimmt ist, was
ein Nachrüsten von standardisierten Dreirädern nicht
zulässt. Viele der Lösungen sind zudem nur für Fahr-
zeuge mit einem sehr niedrigen Schwerpunkt ge-
eignet. Ferner ermöglichen die bekannten neigbaren
dreirädrigen Fahrzeuge kein Verstellen der Spurbrei-
te des zweirädrigen Elements. Auf diese Weise ist
ein individuelles Anpassen der Spurbreite nicht mög-
lich, wodurch beispielsweise das Kurvenfahrverhal-
ten modifiziert werden kann und zudem die Trans-
portfläche in der Breite variiert werden kann.

[0009] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zu-
grunde, ein die genannten Nachteile überwindendes
Fahrzeug vorzuschlagen, das zuverlässige Kurven-
fahrten ermöglicht und zudem einen sicheren Stand
aufweist und für den Transport von Waren/Lasten
und/oder Personen geeignet ist.

[0010] Diese Aufgabe wird durch ein Fahrzeug
der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass
das Vorderrahmenelement und das Hinterrahmen-
element derart über ein Gelenk miteinander verbun-
den sind, dass das Vorderrahmenelement und/oder
das Hinterrahmenelement schwenkbar um die Achse
zueinander ausgebildet sind, derart, dass bei Einwir-
ken eines Drehmoments auf das Vorderrahmenele-
ment und/oder das Hinterrahmenelement die Ebenen
relativ zueinander verschwenken. Dabei ist das Ge-
lenk die Verbindung zwischen dem Vorderrahmen-
element und dem Hinterrahmenelement, was eine
Bewegung der beiden Elemente zueinander einrich-
tet. Die mögliche Bewegung ist derart, dass entlang
der gedachten Achse des Vorderrahmenelement und
des Hinterrahmenelements bei Auftreten eines Dreh-
moments ein Verschwenken zueinander, was auch
als ein Verdrehen ausgedrückt werden kann, der bei-
den Elemente möglich ist. Das Drehmoment kann
durch unterschiedliche Mechanismen erzeugt wer-
den. Es ist möglich, dass ein aktives Zutun das Dreh-
moment auslöst, alternativ kann es aber auch bei-
spielsweise durch Zentrifugal- oder Zentripetalkraft
bei einer Kurvenfahrt ausgelöst werden. Mit den Ebe-
nen relativ zueinander verschwenken ist beschrie-
ben, dass ein Element des Fahrzeugs, also das Vor-
derrahmenelement oder das Hinterrahmenelement
sich um das jeweilig andere Element verschwenkt,
wodurch die dadurch aufgespannten Ebenen eben-
falls verschwenkt werden. Vorzugsweise bleibt dabei
eine der beiden Elemente auf dem Untergrund in der
ursprünglichen Ebene angeordnet, während das an-
dere Element sich verschwenkt, wodurch die entspre-
chende Ebene sich auch relativ zu der anderen Ebe-
ne verschwenkt.

[0011] Mit dem erfindungsgemäßen Verbinden des
Vorderrahmenelements und des Hinterrahmenele-
ments eines Fahrzeugs über ein Gelenk werden ge-
genüber den aus dem Stand der Technik bekann-
ten Lösungen eine Fülle von Vorteilen erzielt. Ne-
ben der geringen technischen Komplexität der ein-
gesetzten Bestandteile des Fahrzeugs, es wird ein
Vorderrahmenelement und ein Hinterrahmenelement
über ein Gelenk verbunden, das ein Verschwenken
ermöglicht, gewährleistet das Fahrzeug zuverlässi-
ge Kurvenfahrten. Durch das Neigen des Vorder-
rahmenelements bzw. des Hinterrahmenelements ist
ein situatives Verschwenken möglich, wodurch si-
chere Kurvenfahrten bei höheren Geschwindigkeiten
durchführbar sind. Des Weiteren ist durch die Lö-
sung des Gelenks zwischen Vorderrahmenelement
und Hinterrahmenelement keine weitere Verbindung
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oder Konstruktionen zwischen den beiden Elementen
notwendig, um ein Fahrzeug zur Verfügung zu stel-
len, das aufgrund des Verschwenkens um die Achse
eine gute Kurvengängigkeit aufweist. Insbesondere
ist durch die Anordnung des Antriebsmechanismus,
welcher mit dem Vorderrad in Wirkverbindung steht,
eine konstruktive Entkopplung der komplexen Bautei-
le vom Hinterrahmenelement auf das Vorderrahmen-
element möglich. Durch die Konstruktion kann bei ei-
ner vorzugsweisen Beladung des Hinterrahmenele-
ments mit Waren/Lasten oder Personen, ein schnel-
ler Austausch auf ein gewünschtes alternatives Hin-
terrahmenelement erfolgen, um dieses situativ anzu-
passen. Besonders bevorzugt ist das Hinterrahmen-
element somit austauschbar ausgebildet, indem das
Gelenk als Kopplungsstelle für gewünschte alternati-
ve Hinterrahmenelemente fungiert.

[0012] Eine zweckmäßige Weiterbildung ist dadurch
gekennzeichnet, dass das Vorderrahmenelement
schwenkbar um die Achse ausgebildet ist, derart,
dass bei Einwirken eines Drehmoments auf das Vor-
derrahmenelement die erste Ebene relativ um die
zweite Ebene verschwenkt. In der Regel umfasst das
Fahrzeug ein Sitzelement, auf dem der Fahrer des
Fahrzeugs sitzt, um dieses über den Antriebsmecha-
nismus in Bewegung zu versetzen. Das Sitzelement
ist dabei vorzugsweise im Bereich des Vorderrah-
menelements angeordnet, besonders bevorzugt im
in Fahrtrichtung hinteren Bereich des Vorderrahmen-
elements. Bei einer schwenkbaren Ausbildung des
Vorderrahmenelements, kann somit beispielsweise
der auf dem Sitzelement sitzende Fahrer ein Drehmo-
ment auf das Vorderrahmenelement einbringen, wo-
durch dieses um die Achse schwenkbar ist. Dies ist
vorzugsweise bei Kurvenfahrten hilfreich, da auf die-
se Weise eine bessere Kurvengängigkeit gewährleis-
tet ist, indem der Schwerpunkt aktiv durch den Fah-
rer durch Umpositionierung seines Körpergewichts
situativ eingestellt werden kann.

[0013] Eine bevorzugte Ausführungsform ist da-
durch gekennzeichnet, dass das Vorderrahmenele-
ment rechts- und/oder linksdrehend um die Ach-
se schwenkbar ausgebildet ist. Ein Rechts- und/
oder Linksdrehen des Vorderrahmenelements um die
Achse, ermöglicht eine Neigung des Elements je
nach Einwirken des Drehmoments. Somit kann ent-
sprechend der Einwirkung ein Verschwenken erfol-
gen. Das Fahrzeug ist also universal ausgebildet, wo-
durch Rechts- oder Linkskurven mit einer gewünsch-
ten Neigung durchfahren werden können.

[0014] In einer vorteilhaften Weiterbildung umfasst
das Gelenk mindestens ein Begrenzungsmittel zur
Begrenzung des rechts- und/oder linksdrehenden
Schwenkens des Vorderrahmenelements um die
Achse. Das Begrenzungsmittel zur Begrenzung
des Schwenkens des Vorderrahmenelements kann
durch Gehäusewände, Vorsprünge, Befestigungs-

mittel, Stoppelemente, Schieber oder jedes andere
Mittel oder Kombinationen davon, das dazu geeignet
ist eine Begrenzung des Schwenkens vorzunehmen,
gebildet sein. Entscheidend ist, dass zumindest das
rechts- oder linksdrehende Schwenken um die Ach-
se bei einer definierten Neigung bzw. bei einem defi-
nierten Schwenken begrenzt wird. Das Begrenzungs-
mittel begrenzt zuverlässig das Schwenken, so dass
das Vorderrahmenelement einerseits daran gehin-
dert wird unkontrollierbar um die Achse zu schwen-
ken, und andererseits vorgegeben wird, in welchem
Bereich ein Schwenken erfolgen soll. Vorzugsweise
umfasst das Gelenk zwei Begrenzungsmittel, die so-
wohl das rechts- als auch das linksdrehende Schwen-
ken begrenzen.

[0015] Eine zweckmäßige Ausgestaltung der Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass das Begren-
zungsmittel derart ausgebildet ist, ein Schwenken
der Ebene des Vorderrahmenelements zur Ebene
des Hinterrahmenelements um jeweils maximal 90°
rechts- und/oder linksdrehend um die Achse ein-
zurichten, vorzugsweise ein Schwenken um jeweils
maximal 45° rechts- und/oder linksdrehend. Damit
wird ein Schwenkbereich zur Verfügung gestellt, der
für den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Fahr-
zeugs bevorzugte Eigenschaften erzeugt. Innerhalb
des Schwenkbereichs sind die zuvor geschilderten
Vorteile besonders effektiv erreichbar.

[0016] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung umfasst das Gelenk eine
Arretiereinrichtung zum Arretieren des Gelenks, vor-
zugsweise um das Vorderrahmenelement und das
Hinterrahmenelement zumindest im Wesentlichen in
der selben Ebene zu arretieren. Mit der Arretierein-
richtung wird im Bedarfsfall ein Verschwenken der
Elemente zueinander zuverlässig verhindert. Es kann
beispielsweise zum Beladen des Fahrzeugs vorteil-
haft sein, wenn das Vorderrahmenelement sowie
das Hinterrahmenelement unbeweglich in einer Ebe-
ne liegen. Somit eignet sich die Arretiereinrichtung
zum Bilden eines herkömmlichen „starren“ Dreirads
aus dem schwenkbaren Vorderrahmenelement und
Hinterrahmenelement. Als Arretiereinrichtung kom-
men beispielsweise jegliche Befestigungsmittel wie
Schrauben, Bolzen, Hebel oder dergleichen mit kor-
respondierenden Gegenstücken in Betracht, alterna-
tiv bieten weitere mechanische oder elektro-mecha-
nische Komponenten Lösungen, um ein zuverlässi-
ges Arretieren des Gelenks zu gewährleisten.

[0017] In einer bevorzugten Weiterbildung ist das Ar-
retiereinrichtung derart ausgebildet, dass die Inten-
sität des Verschwenkens eingestellt wird. Auf die-
se Weise lässt sich je nach gewünschter Fahrei-
genschaft das Verschwenken situativ anpassen. Es
kann beispielsweise bei kurvenreichen Strecken der-
art eingerichtet sein, dass ein rasches Verschwen-
ken um die Achse ermöglicht wird, während beispiels-
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weise bei Bergauffahrten eine geringere Neigung ei-
nes der Elemente oder ein starres Dreirad gewünscht
wird, wodurch ein langsames Verschwenken bzw. ei-
ne starre Einheit einstellbar ist. Die Arretiereinrich-
tung führt auf diese Weise zu einem Verschwenken,
das je nach Vorgaben der Streckenführung in der In-
tensität des Schwenkvorgangs anpassbar ist.

[0018] Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung
zeichnet sich dadurch aus, dass das Gelenk durch ei-
ne Zapfenaufnahme mit einem darin schwenkbar an-
geordneten Zapfen sowie durch ein Befestigungsmit-
tel zum lösbaren Verbinden des Zapfens in der Zap-
fenaufnahme gebildet ist. Dadurch ist eine einfache,
kostengünstige, sichere und zuverlässige Möglichkeit
gegeben, um ein Schwenken der Elemente unter-
einander zu gewährleisten. Das Befestigungsmittel
ermöglicht ein Lösen sowie ein Verbinden der Zap-
fenaufnahme mit dem Zapfen. Der Zapfen ist dabei
vorzugsweise in der Zapfenaufnahme drehbar aus-
gebildet. Das Befestigungsmittel ist derart ausgebil-
det, dass der Zapfen in der Zapfenaufnahme gegen
ein unerwünschtes Lösen gesichert ist, weshalb vor-
zugsweise selbstsichernde Befestigungsmittel einzu-
setzen sind.

[0019] Zweckmäßigerweise ist der Zapfen am Vor-
derrahmenelement oder am Hinterrahmenelement
und die Zapfenaufnahme am Vorderrahmenelement
oder am Hinterrahmenelement ausgebildet. Dadurch
ist eine einfache Option gegeben, um sich die An-
ordnung der Bestandteile des Gelenks gezielt an
die Konstruktion des restlichen Rahmens bzw. des
kompletten Fahrzeugs anpassen. Je nach Ausbil-
dung oder Verlauf der Rahmenkonstruktion des Fahr-
zeugs, die vorzugsweise aus Rohren besteht, kann
es vorteilhaft sein, wenn die Zapfenaufnahme bei-
spielsweise im Vorderrahmenelement ausgebildet
ist, um den Zapfen am Hinterrahmenelement auszu-
bilden und bei der Fertigung in der Zapfenaufnahme
anzuordnen.

[0020] Vorteilhafterweise umfasst der Antriebsme-
chanismus mindestens ein Pedal zur Erzeugung ei-
ner Antriebskraft und eine Kraftübertragungseinheit
zur Übertragung der Antriebskraft an das Vorderrad
umfasst, wobei die Kraftübertragungseinheit ein ers-
tes und ein zweites Kraftübertragungsmedium. Die
Erzeugung einer Antriebskraft mittels mindestens ei-
nem Pedal bietet eine nachhaltige und ohne externe
Energiequelle auskommende Möglichkeit der Erzeu-
gung einer Antriebskraft. Damit ist das Fahrzeug un-
abhängig von externer Energiezufuhr durch eine be-
tätigende Person einsetzbar. Die Kraftübertragungs-
einheit dient dabei zur Übertragung der Kraft zwi-
schen dem mindestens einem Pedal sowie dem Vor-
derrad und ermöglicht durch das Vorhandensein von
einem ersten und einem zweiten Kraftübertragungs-
medium die Übertragung der Antriebskraft zwischen
beweglichen weiteren Komponenten des Fahrzeugs,

insbesondere bei dem drehbar gelagerten Vorderrad.
Vorzugsweise ist zumindest eines der Kraftübertra-
gungsmedien aus einem Zahnriemen gebildet, was
zu einer dauerhaften und verschleißarmen Kraftüber-
tragung zwischen dem Pedal und dem Vorderrad
führt. In einer weiteren Ausführungsform ist mindes-
tens eine Kette zur Kraftübertragung einsetzbar.

[0021] In einer bevorzugten Weiterbildung umfasst
der Antriebsmechanismus, eine schwenkbare Kupp-
lung, mit der sich die Antriebskraft des ersten Kraft-
übertragungsmediums auf das zweite Kraftübertra-
gungsmedium übertragen lässt, um die Antriebskraft
von dem ersten Kraftübertragungsmedium auf das
zweite Kraftübertragungsmedium und dann auf das
Vorderrad zu übertragen. Die schwenkbare Kupplung
ermöglicht eine Übertragung der Antriebskraft auch
bei einer Betätigung der Lenkereinheit, das heißt ins-
besondere bei Kurvenfahrten, indem das Vorderrad
des Fahrzeugs über die Lenkereinheit gesteuert wird.
Vorzugsweise befindet sich die schwenkbare Kupp-
lung zwischen dem ersten Kraftübertragungsmedi-
um und dem zweiten Kraftübertragungsmedium, in-
dem die Antriebkraft mittels des Pedals erzeugt wird
und mit dem erste Kraftübertragungsmedium an die
schwenkbare Kupplung übertragen wird, an die wie-
derum das zweite Kraftübertragungsmedium ange-
ordnet ist, wodurch die Antriebskraft auf das Vor-
derrad übertragen wird. Die schwenkbare Kupplung
ist vorzugsweise als Kreuzgelenk oder Kardangelenk
bzw. als Kardanwelle ausgebildet.

[0022] In einer bevorzugten Ausführungsform sind
die Hinterräder in der Spurbreite verstellbar ausgebil-
det. Dadurch lässt sich die effektive Breite des Fahr-
zeugs je nach Verwendungszweck variabel einstel-
len. Wenn mit dem Fahrzeug beispielsweise keine
Waren/Lasten oder Personen transportiert werden,
ist es auf diese Weise möglich eine geringere Spur-
breite der Hinterräder einzustellen, was zu einem ver-
besserten Fahrverhalten des Fahrzeugs führt, indem
unter anderem der Strömungswiderstand reduziert
wird. Zudem ist durch die verstellbare Spurbreite der
Hinterräder eine direkte Einflussnahme auf die Trans-
portbreite gegeben, um auf unterschiedliche Verwen-
dungsmöglichkeiten direkt Einfluss zu nehmen.

[0023] Eine weitere zweckmäßige Ausbildung der
Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Spur-
breite der Hinterräder im Bereich von 20 cm bis 120
cm verstellbar ist. Mit einer Spurbreite innerhalb die-
ser Bereiche sind die zuvor geschilderten Vorteile be-
sonders effektiv erreichbar.

[0024] Eine zweckmäßige Ausgestaltung der Er-
findung ist dadurch gekennzeichnet, dass im Be-
reich des Hinterrahmenelements eine Transportflä-
che ausgebildet ist, vorzugsweise zwischen den Hin-
terrädern. Mit dieser Transportfläche ist ein effekti-
ver Transport von Waren/Lasten oder Personen mög-
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lich. Die Anordnung zwischen den Hinterrädern führt
zu einem niedrigen Schwerpunkt, was einen sicheren
Transport gewährleistet und das Risiko für ein Um-
kippen des Fahrzeugs minimiert. Ferner lassen sich
auf der Transportfläche vorzugsweise Sitzelemente
für den Transport von Personen anordnen sowie ge-
eignete Elemente zur Beförderung von Waren/Lasten
anordnen.

[0025] In einer zweckmäßigen Variante umfasst das
Fahrzeug mindestens einen Elektromotor zur Erzeu-
gung einer Antriebskraft. Ein Elektromotor ermöglicht
bei dem Fahrzeug eine unterstützende Krafterzeu-
gung, wodurch bei schweren Lasten oder mühsa-
men externen Umweltbedingungen eine kontinuierli-
che Fortbewegungsgeschwindigkeit gegeben ist.

[0026] Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung
zeichnet sich dadurch aus, dass mindestens eines
der Hinterräder oder das Vorderrad mit einem Na-
benmotor zum Antrieb des Fahrzeugs ausgebildet ist.
Nabenmotoren haben sich in der Vergangenheit als
zuverlässige und relativ kostengünstige Möglichkeit
erwiesen, um eine Kraftübertragung auf Räder zu er-
möglichen. Bei dem Fahrzeug ist weiterhin vorteilhaft,
dass diese einen geringen zusätzlichen Platzbedarf
bei den Komponenten des Fahrzeugs hervorrufen,
was eine schlanke Bauweise begünstigt.

[0027] Das Gelenk kann in einer weiteren bevorzug-
ten Ausführungsform klappbar ausgebildet sein, um
ein Abklappen des Gelenks und somit des Vorder-
rahmenelements in Richtung des Hinterrahmenele-
ments bzw. des Hinterrahmenelements in Richtung
des Vorderrahmenelements zu ermöglichen. Auf die-
se Weise kann entweder das Fahrzeug platzsparend
zusammengefaltet werden, oder es kann bei einer
entsprechenden Einstellung das Kurvenfahrverhal-
ten positiv beeinflusst werden, indem beispielsweise
geringere Kurvenradien fahrbar sind.

[0028] Weitere zweckmäßige und/oder vorteilhafte
Merkmale und Weiterbildungen zum Fahrzeug er-
geben sich aus den Unteransprüchen und der Be-
schreibung. Besonders bevorzugte Ausführungsfor-
men des Fahrzeugs werden anhand der beigefügten
Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer be-
vorzugten Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Fahrzeugs in der perspektivischen An-
sicht,

Fig. 2 eine schematische Darstellung der Aus-
führungsform des Fahrzeugs gemäß Fig. 1 in
der Rückansicht,

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer wei-
teren Ausführungsform eines erfindungsgemä-
ßen Fahrzeugs in der Seitenansicht

und

Fig. 4 eine schematische Darstellung der Aus-
führungsform des Fahrzeugs gemäß Fig. 2 in
der Draufsicht.

[0029] Das in der Zeichnung dargestellte Fahrzeug
dient der Beförderung von Waren/Lasten und/oder
Personen und sind entsprechend im Zusammenhang
mit einem Fahrer des Fahrzeugs beschrieben. Das
Fahrzeug ist in gleicher Weise zum Transport von
Waren/Lasten und/oder Personen und/oder als Frei-
zeitgegenstand einsetzbar.

[0030] Das dargestellte Fahrzeug 10 umfasst einen
Fahrzeugrahmen 11, ein eine erste Ebene EV auf-
spannendes Vorderrahmenelement 12 und ein eine
zweite Ebene EH aufspannendes Hinterrahmenele-
ment 13 aufweisend, wobei das Vorderrahmenele-
ment 12 und das Hinterrahmenelement 13 auf einer
gemeinsamen gedachten in Längsrichtung des Fahr-
zeugs 10 verlaufenden Achse AF angeordnet sind,
mindestens ein Vorderrad 14, das zur Lenkung um
eine im Wesentlichen vertikale Lenkachse schwenk-
bar am Vorderrahmenelement 12 gelagert befestigt
ist, sowie eine Lenkereinheit 15, die mit dem Vorder-
rad 14 in Wirkverbindung steht, mindestens zwei Hin-
terräder 16, wobei die Hinterräder 16 auf mindestens
einer Hinterradachse 17 am Hinterrahmenelement 13
gelagert angeordnet sind, einen Antriebsmechanis-
mus 18, welcher mit dem Vorderrad 14 zum Antrieb
des Fahrzeugs 10 in Wirkverbindung steht.

[0031] Das Vorderrahmenelement 12 kann in sei-
ner Ausgestaltung beliebig sein. Es können beispiels-
weise weitere Rahmenelemente vorhanden sein, die
die jeweilige Verwendungsform ergänzt. Entscheiden
ist, dass der Antriebsmechanismus 18 in Wirkver-
bindung mit dem Vorderrad 14 steht, um einen ein-
fachen konstruktiven Aufbau des Hinterrahmenele-
ments 13 zu gewährleisten. Ein einfacher konstrukti-
ver Aufbau des Hinterrahmenelements 13 bedeutet
dabei, dass möglichst geringe bewegliche oder kon-
struktiv aufwendige Teile im Bereich des Hinterrah-
menelements angeordnet sind, insbesondere um den
Antriebsmechanismus 18 zu entkoppeln. Das Hin-
terrahmenelement 13 kann dabei in seiner Ausge-
staltung prinzipiell ebenfalls beliebig sein. Es können
beispielsweise Hinterrahmenelemente 13 mit mehr
als zwei Hinterrädern 16 vorgesehen sein, oder un-
terschiedlichste Konstruktionen zur Beförderung von
Waren/Lasten und/oder Personen am Hinterrahmen-
element 13 integriert sein. Das Vorderrahmenele-
ment 12 sowie das Hinterrahmenelement 13 besteht
vorzugsweise in der Rahmenkonstruktion aus Roh-
ren, die gebogen, verschweißt, verklebt etc. miteinan-
der verbunden sein können. Die Materialgestaltung
der Rohre ist dabei prinzipiell den Anforderungen ent-
sprechend wählbar; vorzugsweise können Alumini-
um, Stahl, Carbon, Kunststoff etc. oder Kombinatio-
nen daraus eingesetzt werden.
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[0032] Das Fahrzeug 10 zeichnet sich erfindungsge-
mäß dadurch aus, dass das Vorderrahmenelement
12 und das Hinterrahmenelement 13 derart über ein
Gelenk 19 miteinander verbunden sind, dass das
Vorderrahmenelement 12 und/oder das Hinterrah-
menelement 13 schwenkbar um die Achse AF zu-
einander ausgebildet sind, derart, dass bei Einwir-
ken eines Drehmoments auf das Vorderrahmenele-
ment 12 und/oder das Hinterrahmenelement 13 die
Ebenen relativ zueinander verschwenken. Das Vor-
derrahmenelement 12 und das Hinterrahmenelement
13 lassen sich durch das Gelenk 19 beliebig entlang
der Achse AF verschwenken. Je nach Einwirkung des
Drehmoments auf das erfindungsgemäße Fahrzeug
10 bzw. auf Teile davon verschwenkt dabei das Vor-
derrahmenelement 12 um das Hinterrahmenelement
13 bzw. das Hinterrahmenelement 13 um das Vor-
derrahmenelement 12.

[0033] Das erfindungsgemäße Fahrzeug 10 kann
als eigenständiges Fahrzeug 10 aus einer festen Ein-
heit, umfassend ein Vorderrahmenelement 12 und
ein Hinterrahmenelement 13, bestehen. Das Fahr-
zeug 10 kann aber auch ausgebildet sein, um an
das Vorderrahmenelement 12 unterschiedliche Hin-
terrahmenelemente 13 zu koppeln, die je nach ge-
wünschtem Einsatzzweck reversibel und temporär an
das Vorderrahmenelement 12 angebracht werden.
Das Fahrzeug 10 definiert sich entsprechend über
seine Komponenten, nämlich Vorderrahmenelement
12 mit Vorderrad 14 sowie Antriebsmechanismus 18,
die mit dem Gelenk 19 das Hinterrahmenelement 13
schwenkbar verbinden, und nicht über die konstrukti-
ve Zuordnung der Komponenten zueinander.

[0034] Die im Folgenden beschriebenen Merkmale
und Weiterbildungen stellen für sich betrachtet oder
in Kombination miteinander bevorzugte Ausführungs-
formen dar. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass Merkmale, die in den Ansprüchen und/oder der
Beschreibung und/oder der Zeichnung zusammen-
gefasst oder in einer gemeinsamen Ausführungsform
beschrieben sind, auch funktional eigenständig das
weiter oben beschriebene Fahrzeug 10 weiterbilden
können.

[0035] Das Vorderrahmenelement 12 ist schwenk-
bar um die Achse AF ausgebildet ist, derart, dass
bei Einwirken eines Drehmoments auf das Vorder-
rahmenelement 12 die erste Ebene Ev relativ um die
zweite Ebene EH verschwenkt. In der ersten Ausfüh-
rungsform - siehe insbesondere Fig. 2 - befindet sich
das Hinterrahmenelement 13 zumindest im Wesent-
lichen in der Waagrechten, das heißt die Hinterräder
16 liegen gleichmäßig auf der Unterfläche U auf. Das
Hinterrahmenelement 13 ist dabei nicht geneigt, wäh-
rend sich das Vorderrahmenelement 12 um das Hin-
terrahmenelement 13 verschwenkt, wobei die erste
Ebene Ev um die zweite Ebene EH verschwenkt.

[0036] Bevorzugt ist das Vorderrahmenelement 12
des Fahrzeugs 10 rechts- und/oder linksdrehend um
die Achse AF ausgebildet. In der Fig. 1 und Fig. 2 ist
ein Linksdrehen des Vorderrahmenelements 12 um
die Achse AF abgebildet. Ein Rechtsdrehen ist um
die Achse AF analog möglich. Das Rechts- und/oder
Linksdrehen um die Achse AF erfolgt zum Beispiel,
wenn die auf dem Fahrzeug 10 sitzende Person eine
Gewichtsverlagerung in eine der beiden Richtungen
vornimmt. Auf diese Weise verschwenkt das Vorder-
rahmenelement 12 durch das Gelenk 19 um das Hin-
terrahmenelement 13, wobei die erste Ebene Ev um
die zweite Ebene EH verschwenkt. Eine Gewichtsver-
lagerung erfolgt vorzugsweise bei Kurvenfahrten mit
dem Fahrzeug 10.

[0037] Vorzugsweise umfasst das Gelenk 19 min-
destens ein - in den Zeichnungen nicht gezeigtes
- Begrenzungsmittel des rechts- oder linksdrehen-
den Schwenkens des Vorderrahmenelement 12 um
die Achse AF. Das Begrenzungsmittel ist vorzugswei-
se ein Stopper, das heißt ein am Gelenk 19 ange-
brachter Materialüberschuss, wodurch das Schwen-
ken des Vorderrahmenelements 12 über einen defi-
nierten Bereich hinausgehend begrenzt ist. Vorzugs-
weise umfasst das Gelenk 19 zwei Begrenzungsmit-
tel, um das rechts- oder linksdrehende Schwenken
gleichermaßen zu begrenzen. Das Begrenzungsmit-
tel kann derart ausgebildet und eingerichtet sein, um
ein Schwenken der Ebene Ev des Vorderrahmenele-
ments 12 zur Ebene EH des Hinterrahmenelements
13 um jeweils maximal 90° rechts- und/oder linksdre-
hend zu ermöglichen, vorzugsweise um jeweils ma-
ximal 45° rechts- und/oder linksdrehend.

[0038] Durch das Begrenzungsmittel lässt sich indi-
viduell einstellen, wie stark die Neigung des Vorder-
rahmenelements 12 zum Hinterrahmenelements 13
ausgeprägt sein soll.

[0039] Weiter bevorzugt weist das Gelenk 19 eine
Arretiereinrichtung 20 zum Arretieren des Vorderrah-
menelements 12 mit dem Hinterrahmenelement 13,
vorzugsweise um beide Elemente in der selben Ebe-
ne zu arretieren d.h. um ein starres Dreirad auszubil-
den. Dabei ist die Arretiereinrichtung 20 besonders
bevorzugt durch einen Arretierhebel und eine Arre-
tierhebelaufnahme gebildet, wobei der Arretierhebel
und die Arretierhebelaufnahme jeweils auf einem un-
terschiedlichen Element des Vorderrahmenelements
12 bzw. des Hinterrahmenelements 13 angeordnet
sind, um durch Rastung des Arretierhebels in der Ar-
retierhebelaufnahme eine starre Verbindung um die
Achse AF des Vorderrahmenelements 12 und des
Hinterrahmenelements 13 einzurichten und auszubil-
den.

[0040] In den Fig. 3 und Fig. 4 ist das Gelenk 19
dargestellt, das sich durch eine Zapfenaufnahme 21
mit einem darin schwenkbar angeordneten Zapfen 22
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sowie durch ein Befestigungsmittel 23 zum lösbaren
Verbinden des Zapfens 22 in der Zapfenaufnahme
21 bilden lässt. Zum Verbinden wird dazu der Zap-
fen 22 in der Zapfenaufnahme 21 angeordnet, wo-
bei der Zapfen 22 mit dem Befestigungsmittel 23 fi-
xiert wird. Der waagrechte (Wellen-)Zapfen 22, der
in den Fig. 3 und Fig. 4 am Hinterrahmenelement
13 ausgebildet ist, führt in Fahrtrichtung durch die
Zapfenaufnahme 21, die am Vorderrahmenelement
12 ausgebildet ist. In einer weiteren bevorzugten -
in den Zeichnungen nicht gezeigten - Ausführungs-
form kann der Zapfen 22 auch am Vorderrahmenele-
ment 12 ausgebildet sein, der in der Zapfenaufnahme
21 des Hinterrahmenelements 13 angeordnet ist. Der
Zapfen 22 wird in der Zapfenaufnahme 21 mittels des
Befestigungsmittels 23 gesichert, wobei das Befes-
tigungsmittel 23 besonders bevorzugt eine selbstsi-
chernde Mutter ist. Auf diese Weise ist der Zapfen 22
in der Zapfenaufnahme 21 drehbar, wodurch das Ge-
lenk 19 ein Schwenken des Vorderrahmenelements
12 um das Hinterrahmenelement 13 ermöglicht. Wei-
ter bevorzugt stützt das Gelenk 19 die beiden Ele-
mente zugleich zueinander.

[0041] Der Antriebsmechanismus 18 des Fahrzeugs
10 umfasst vorzugsweise mindestens ein Pedal 24
zur Erzeugung einer Antriebskraft und eine Kraftüber-
tragungseinheit 25 zur Übertragung der Antriebskraft
an das Vorderrad 14 umfasst, wobei die Kraftüber-
tragungseinheit 25 ein erstes 26 und ein zweites 27
Kraftübertragungsmedium umfasst. Besonders be-
vorzugt umfasst das Fahrzeug 10 zwei Pedale 24 zur
Erzeugung der Antriebskraft. Wie in den Fig. 1 und
Fig. 2 dargestellt, wird die Antriebskraft vorzugswei-
se durch eine auf einem Sattel sitzende Person er-
zeugt, indem diese die Antriebskraft mittels der Fü-
ße auf die Pedale 24 übertragt, die über das erste
Kraftübertragungsmedium 26 auf das zweite Kraft-
übertragungsmedium 27 übertragen wird, wodurch
die Antriebskraft auf das Vorderrad 14 des Fahrzeugs
10 wirkt. Der Antriebsmechanismus 18 umfasst da-
bei vorzugsweise eine schwenkbare Kupplung 28,
mit der sich die Antriebskraft des ersten Kraftübertra-
gungsmediums 26 auf das zweite Kraftübertragungs-
medium 27 übertragen lässt, um die Antriebskraft
von dem ersten Kraftübertragungsmedium 26 auf das
zweite Kraftübertragungsmedium 27 und dann auf
das Vorderrad 14 zu übertragen. Die schwenkbare
Kupplung 28 dient insbesondere dazu bei einem Be-
tätigen der Lenkereinheit 15 Schwierigkeiten bei der
Kraftübertragung mittels der Kraftübertragungsmedi-
en zu vermeiden, da dadurch diese nicht direkt die
Kraft übertragen müssen, sondern die schwenkbare
Kupplung 28 diese überträgt.

[0042] Weiter bevorzugt lassen sich die Hinterräder
16 des Fahrzeugs in der Spurbreite verstellen. Das
heißt, das Hinterrahmenelement 13 ist in der Spur-
breite verstellbar ausgebildet, wie es in den Fig. 1
und Fig. 2, insbesondere der Fig. 2 zu entnehmen

ist. Das Fahrzeug 10 weist in der Fig. 2 exempla-
risch zwei verschieden Spurbreiten S1 und S2 auf,
wobei die die Hinterräder 16 etc. des Hinterrahmen-
elements 13 bei der Abbildung mit der geringeren
Spurbreite S2 zur Verdeutlichung in gestrichelten Li-
nien gezeichnet sind. S1 und S2 stellen ausdrücklich
lediglich zwei Einstellungsoptionen dar, bevorzugter-
weise ist die Spurbreite S der Hinterräder 16 variabel
im Bereich von 20 cm bis 120 cm verstellbar.

[0043] In der Fig. 4 ist beispielhaft die Verstellbar-
keit des Hinterrahmenelements 13 in der Breite ge-
zeigt, was zu einer Verstellbarkeit der Spurbreite S
der Hinterräder 16 führt. Dabei erfolgt die Verstellung
der Spurbreite S beispielsweise durch eine Kurbel mit
Zahnrad 29. Auf dem Hinterrahmenelement 13 befin-
den sich Führungs- bzw. Lagerböcke 30, durch diese
führen orthogonal zur Fahrtrichtung Laufschienen 31.
Diese sind mit mindestens einem Trägerelement 32
des Hinterrahmenelements 13 verbunden. Die Ver-
stellung erfolgt mittels der Kurbel mit Zahnrad 29, in-
dem je nach Drehrichtung zwei Zahnstangen 33 zu-
sammen- oder auseinandergeschoben werden. Die
Zahnstangen 33 sind dazu ebenfalls mit dem mindes-
tens einen Trägerelement 32 des Hinterrahmenele-
ments 13 verbunden, an die die Hinterräder 16 ange-
ordnet sind.

[0044] Durch Betätigung des Zahnrads erfolgt so-
mit ein Verstellen der Spurbreite S der Hinterräder
16 und insbesondere eine komplette Verstellung der
Breite des gesamten Hinterrahmenelements 13.

[0045] Im Bereich des Hinterrahmenelements 13 ist
bevorzugt eine - in den Zeichnungen nicht gezeigte -
Transportfläche ausgebildet, vorzugsweise zwischen
den Hinterrädern 16. Besonders bevorzugt weist die
Transportfläche einen niedrigen Schwerpunkt für ei-
nen zuverlässigen Transport von Waren/Lasten und/
oder Personen auf, wobei niedrig bedeutet, dass der
Schwerpunkt im unteren Drittel der Hinterräder 16
liegt. Auf der Transportfläche können beispielsweise
Sitzgelegenheiten für Personen angebracht sein und/
oder sind Konstruktionen denkbar, die den Transport
von Waren/Lasten erleichtern.

[0046] Das Fahrzeug 10 umfasst vorzugsweise min-
destens einen - in den Zeichnungen nicht gezeigten -
Elektromotor zur Erzeugung einer Antriebskraft. Der
Elektromotor kann dabei sowohl als Mittelmotor zum
Antrieb der Kurbel der Pedale ausgebildet sein, so-
wie als Nabenmotor in einem der Hinterräder 16 oder
in dem Vorderrad 14. Eine Kombination mit dem An-
trieb mittels der Pedale ist zudem möglich.

Patentansprüche

1.  Fahrzeug (10) mit einem Fahrzeugrahmen (11),
ein eine erste Ebene (Ev) aufspannendes Vorderrah-
menelement (12) und ein eine zweite Ebene (EH) auf-
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spannendes Hinterrahmenelement (13) aufweisend,
wobei das Vorderrahmenelement (12) und das Hin-
terrahmenelement (13) auf einer gemeinsamen ge-
dachten in Längsrichtung des Fahrzeugs (10) verlau-
fenden Achse (AF) angeordnet sind, mindestens ein
Vorderrad (14), das zur Lenkung um eine im Wesent-
lichen vertikale Lenkachse schwenkbar am Vorder-
rahmenelement (12) gelagert befestigt ist, sowie ei-
ne Lenkereinheit (15), die mit dem Vorderrad (14)
in Wirkverbindung steht, mindestens zwei Hinterrä-
der (16), wobei die Hinterräder (16) auf mindestens
einer Hinterradachse (17) am Hinterrahmenelement
(13) gelagert angeordnet sind, einen Antriebsmecha-
nismus (18), welcher mit dem Vorderrad (14) zum
Antrieb des Fahrzeugs (10) in Wirkverbindung steht,
dadurch gekennzeichnet, dass das Vorderrahmen-
element (12) und das Hinterrahmenelement (13) der-
art über ein Gelenk (19) miteinander verbunden sind,
dass das Vorderrahmenelement (12) und/oder das
Hinterrahmenelement (13) schwenkbar um die Ach-
se (AF) zueinander ausgebildet sind, derart, dass bei
Einwirken eines Drehmoments auf das Vorderrah-
menelement (12) und/oder das Hinterrahmenelement
(13) die Ebenen relativ zueinander verschwenken.

2.  Fahrzeug (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Vorderrahmenelement (12)
schwenkbar um die Achse (AF) ausgebildet ist, der-
art, dass bei Einwirken eines Drehmoments auf das
Vorderrahmenelement (12) die erste Ebene (Ev) re-
lativ um die zweite Ebene (EH) verschwenkt.

3.    Fahrzeug (10) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Vorderrahmenele-
ment (12) rechts- und/oder linksdrehend um die Ach-
se (AF) schwenkbar ausgebildet ist.

4.  Fahrzeug (10) nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
das Gelenk (19) mindestens ein Begrenzungsmittel
zur Begrenzung des rechts- und/oder linksdrehenden
Schwenkens des Vorderrahmenelements (12) um die
Achse (AF) umfasst.

5.    Fahrzeug (10) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Begrenzungsmittel der-
art ausgebildet ist, ein Schwenken der Ebene (Ev)
des Vorderrahmenelements (12) zur Ebene (EH) des
Hinterrahmenelements (12) um jeweils maximal 90°
rechts- und/oder linksdrehend um die Achse (AF) ein-
zurichten, vorzugsweise ein Schwenken um jeweils
maximal 45° rechts- und/oder linksdrehend.

6.  Fahrzeug (10) nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
das Gelenk (19) eine Arretiereinrichtung (20) zum Ar-
retieren des Gelenks (19) umfasst, vorzugsweise um
das Vorderrahmenelement (12) und das Hinterrah-
menelement (13) zumindest im Wesentlichen in der
selben Ebene zu arretieren.

7.  Fahrzeug (10) nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 6 dadurch gekennzeichnet, dass
das Gelenk (19) durch eine Zapfenaufnahme (21) mit
einem darin schwenkbar angeordneten Zapfen (22)
sowie durch ein Befestigungsmittel (23) zum lösbaren
Verbinden des Zapfens (22) in der Zapfenaufnahme
(21) gebildet ist.

8.  Fahrzeug (10) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Zapfen (22) am Vorderrah-
menelement (12) oder am Hinterrahmenelement (13)
und die Zapfenaufnahme (21) am Vorderrahmenele-
ment (12) oder am Hinterrahmenelement (13) ausge-
bildet ist.

9.  Fahrzeug (10) nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
der Antriebsmechanismus (18) mindestens ein Pe-
dal (24) zur Erzeugung einer Antriebskraft und ei-
ne Kraftübertragungseinheit (25) zur Übertragung der
Antriebskraft an das Vorderrad (14) umfasst, wobei
die Kraftübertragungseinheit (25) ein erstes (26) und
ein zweites (27) Kraftübertragungsmedium umfasst.

10.  Fahrzeug (10) nach Anspruch 9, dadu rch ge-
kennzeichnet, dass der Antriebsmechanismus (18),
eine schwenkbare Kupplung (28) umfasst, mit der
sich die Antriebskraft des ersten Kraftübertragungs-
mediums (26) auf das zweite Kraftübertragungsme-
dium (27) übertragen lässt, um die Antriebskraft von
dem ersten Kraftübertragungsmedium (26) auf das
zweite Kraftübertragungsmedium (27) und dann auf
das Vorderrad (14) zu übertragen.

11.  Fahrzeug (10) nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Hinterräder (16) in der Spurbreite (S) verstellbar
ausgebildet sind.

12.  Fahrzeug (10) nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spurbreite (S) der Hinterrä-
der (16) im Bereich von 20 cm bis 120 cm verstellbar
ist.

13.    Fahrzeug (10) nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass im Bereich des Hinterrahmenelements (13) eine
Transportfläche ausgebildet ist, vorzugsweise zwi-
schen den Hinterrädern (16).

14.  Fahrzeug (10) nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
das Fahrzeug (10) mindestens einen Elektromotor
zur Erzeugung einer Antriebskraft umfasst.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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